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Gemeinde Neuendettelsau 
 

Benutzungsgebühren für gemeindliche Sportstätten  
Gültig ab dem 01.01.2026 
 
 
 

Dreifachturnhalle 

Nutzung 
Preis für privat oder 
ortsansässige Vereine 

Preis für gewerblich oder 
nicht ortsansässige Vereine 

Tagesturnier Erwachsene ohne Eintritt 
(max. 8 Stunden) 

218,00 € 218,00 € 

Tagesturnier Erwachsene mit Eintritt 
(max. 8 Stunden) 

290,00 € 290,00 € 

Tagesturnier Jugendliche ohne Eintritt 
(max. 8 Stunden) 

109,00 € 109,00 € 

Tagesturnier Jugendliche mit Eintritt 
(max. 8 Stunden) 

145,00 € 145,00 € 

Jede Stunde pro Hallenteil 17,00 € 26,00 € 

Gesamte Halle pro Stunde 52,00 € 78,00 € 

 
 

Einfachturnhalle 

Nutzung 
Preis für privat oder 
ortsansässige Vereine 

Preis für gewerblich oder 
nicht ortsansässige Vereine 

Erwachsene pro Stunde 15,00 € 22,00 € 

Jugendliche pro Stunde 7,00 € 11,00 € 

 
 

Gymnastikraum Grund- und Mittelschule 

Nutzung 
Preis für privat oder 
ortsansässige Vereine 

Preis für gewerblich oder 
nicht ortsansässige Vereine 

Erwachsene pro Stunde 9,00 € 13,00 € 

Jugendliche pro Stunde 4,00 € 6,50 € 

 
 

Freisportanlage 

Nutzung 
Preis für privat oder 
ortsansässige Vereine 

Preis für gewerblich oder 
nicht ortsansässige Vereine 

Trainingsstunden - - 

Halbtagesveranstaltungen 29,00 € 43,50 € 

Abendveranstaltung 29,00 € 43,50 € 
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Sämtliche in der Tabelle genannten Beträge sind Nettobeträge.  
Derzeit besteht keine Umsatzsteuerpflicht. 
 
 
Zukünftige automatische Anpassung: 
Bitte beachten Sie, dass gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 24. November 2025 die Be-
nutzungsgebühren ab dem 1. Januar 2027 jährlich jeweils zum 1. Januar eines Jahres au-
tomatisch um die vom Statistischen Bundesamt für das vorangegangene Kalenderjahr fest-
gestellte Inflationsrate angepasst werden.  
Die neuen Sätze werden kaufmännisch sinnvoll auf die nächsten 0,50 € gerundet, um 
eine praktikable Umsetzung in der Verwaltung, sowie eine einfache Handhabung für die Nut-
zer zu gewährleisten. 
Diese Anpassungen erfolgen ohne gesonderte Mitteilung. 
 
 
Abrechnung: 
Die Abrechnung der Nutzungsgebühren erfolgt quartalsweise.  
 
 
Neuendettelsau, 25.11.2025 
 

 
Carolin Maurer 
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